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Ergänzend zum zeichnerischen Teil gelten folgende planungsrechtlichen Festset-
zungen und örtlichen Bauvorschriften:  

 

1 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN  

Rechtsgrundlagen 

 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I 
S. 3634) 

 Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.01.1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
04.05.2017 (BGBl. I S. 1057) 

 Planzeichenverordnung (PlanZV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057) 

 Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 
357, ber. 416), zuletzt geändert durch Artikel 30 der Verordnung vom 
23.02.2017 (GBl. S. 99, 103) 

 § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 
24.07.2000 (GBI. S. 581), zuletzt geändert durch Artikel 7 der Verordnung vom 
23.02.2017 (GBl. S. 99, 100) 

 

1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 1-15 BauNVO) 

Gewerbegebiet GE (§ 8 BauNVO) 

1.1.1 Im Gewerbegebiet GE sind die in § 8 (2) Nrn. 3 und 4 BauNVO genannten Nut-
zungen (Tankstellen und Anlagen für sportliche Zwecke) unzulässig.  

1.1.2 Im Gewerbegebiet GE sind die in § 8 (3) Nrn. 2 und 3 BauNVO genannten Aus-
nahmen (Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke, 
Vergnügungsstätten) unzulässig.  

1.1.3 Im Gewerbegebiet GE sind Einzelhandelsbetriebe nur zulässig als Läden und Ver-
kaufsstellen in unmittelbarem Zusammenhang mit produzierendem Gewerbe und 
Handwerksbetrieben. Dabei muss die Verkaufsfläche sich dem eigentlichen Pro-
duktionsbetrieb deutlich unterordnen. Weitere Einzelhandelsbetriebe sind unzuläs-
sig.  

1.1.4 Im Gewerbegebiet GE sind Sexshops, Bordelle und bordellartige Betriebe unzu-
lässig. 

1.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, §§ 16-21a BauNVO) 

Das Maß der baulichen Nutzung ist der Planzeichnung zu entnehmen und wird 
bestimmt durch die Festsetzung  

 der Grundflächenzahl (GRZ), 
 der Zahl der Vollgeschosse (Z) und  
 der Höhe baulicher Anlagen (GH). 

1.2.1 Die zulässige Grundflächenzahl darf im Gewerbegebiet GE durch die Grundflä-
chen von Zufahrten, Stellplätzen und Nebenanlagen nach § 14 BauNVO bis zu ei-
ner GRZ von 0,9 überschritten werden. 

1.2.2 Die Gebäudehöhe wird gemessen zwischen der Oberkante der Straßenmitte der 
Erschließungsstraße und der oberen Dachbegrenzungslinie. Bei Gebäuden mit 
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Pultdach gilt als Gebäudehöhe der Pultfirst. Maßgebend ist die Seite, von der die 
Zufahrt erfolgt. 

1.2.3 Untergeordnete Bauteile wie Aufzugsüberfahrten, Abluftanlagen, Dachaustritte, 
Technikräume, Schornsteine, Spänesilos und Antennenanlagen auf baulichen An-
lagen dürfen die festgesetzte Gebäudehöhe im Einzelfall als Ausnahme bis zu 5 m 
überschreiten, wenn es sich um betriebsbedingt erforderliche Bauteile handelt und 
städtebauliche Belange nicht wesentlich beeinträchtigt werden. Solar- und Photo-
voltaikanlagen auf baulichen Anlagen dürfen die festgesetzte Gebäudehöhe um 
bis zu 1,50 m überschreiten und sind auf der gesamten Dachfläche zulässig. 

1.3 Bauweise (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO) 

1.3.1 Als Bauweise gilt die abweichende Bauweise. In der abweichenden Bauweise sind 
die Gebäude mit seitlichem Grenzabstand zu errichten. Gebäudelängen über 50 m 
sind zulässig.  

1.4 Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO) 

1.4.1 Maßgebend für die überbaubaren Grundstücksflächen (Baufenster) sind die Bau-
grenzen im zeichnerischen Teil. 

1.4.2 Untergeordnete Bauteile wie Gesimse, Eingangs- und Terrassenüberdachungen, 
sowie Vorbauten wie Wände, Erker, Balkone, Tür- und Fenstervorbauten dürfen 
die Baugrenzen bis zu 0,50 m überschreiten, wenn sie nicht breiter als 5,0 m sind. 
Dachvorsprünge dürfen die Baugrenzen auf der gesamten Länge um bis zu 
1,50 m überschreiten; maßgebend ist der äußerste Begrenzungspunkt (z. B. Au-
ßenkante Dachrinne). 

1.5 Nebenanlagen und Stellplätze (§ 9 (1) Nr. 4 BauGB sowie §§ 12, 14 BauNVO) 

1.5.1 Nebenanlagen und Stellplätze sind auch außerhalb der überbaubaren Grund-
stücksflächen (Baufenster) zulässig.  

1.5.2 Nebenanlagen und Stellplätze sind auf den Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen unzulässig. 

1.6 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB) 

1.6.1 Kfz- und Fahrradstellplätze und Hofflächen sind als wasserdurchlässige Oberflä-
chenbefestigung (z.B. Pflaster mit Rasenfugen bzw. anderen wasserdurchlässigen 
Fugen, Schotterrasen, begrüntes Rasenpflaster) auszuführen. Ausgenommen 
hiervon sind Flächen, auf denen Maschinen oder Geräte gewartet oder abgestellt 
werden müssen. Durch geeignete Vorkehrungen ist dafür Sorge zu tragen, dass 
kein Eintrag von wassergefährdenden Stoffen in das Grundwasser stattfindet. 

1.6.2 Zum Schutz nachtaktiver Insekten wird die Verwendung UV-anteilarmer Außenbe-
leuchtung zur Minderung der Fallenwirkung festgesetzt (z.B. LED-Leuchtmittel). 

1.6.3 Kupfer, Zink oder Blei ist als Dacheindeckung nur in beschichteter oder ähnlicher 
Weise behandelter Ausführung zulässig.  

1.7 Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen  
(§ 9 (1) Nr. 25 a BauGB)  

1.7.1 Auf der im zeichnerischen Teil gekennzeichneten Fläche ist eine zweireihige, min-
destens 3,0 m hohe und 3,0 m breite Hecke zu pflanzen. Diese ist dauerhaft zu 
pflegen und zu erhalten. Die Hecke muss eine gleichmäßige Struktur aufweisen. 
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Lückenbildungen sind zu vermeiden. Artenempfehlung: Feldahorn (Acer campest-
re), Hainbuche (Carpinus betulus), Liguster (Ligustrum vulgare).  

1.7.2 Entsprechend den zeichnerischen Festsetzungen sind hochstämmige, standortge-
rechte Bäume mit einem Stammumfang von mindestens 16-18 cm zu pflanzen. 
Die zeichnerisch festgesetzten Baumstandorte können aus gestalterischen oder 
erschließungstechnischen Gründen bis zu 3,00 m verschoben werden. 

1.7.3 Die Anpflanzungen müssen spätestens ein Jahr nach Baufertigstellung (Schluss-
abnahme) erfolgen. 

1.7.4 Alle festgesetzten Anpflanzungen sind dauerhaft zu pflegen und zu unterhalten. 
Abgängige Gehölze sind durch Neupflanzungen einer vergleichbaren Art zu erset-
zen.  

1.7.5 Zu verwenden sind Baumarten und –sorten gemäß der Pflanzliste im Anhang. 

 

2 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

 

Rechtsgrundlagen 

 Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05.03.2010 (GBl. S. 
357, ber. 416), zuletzt geändert durch Artikel 30 der Verordnung vom 
23.02.2017 (GBl. S. 99, 103) 

 § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung 
vom 24.07.2000 (GBI. S. 581), zuletzt geändert durch Artikel 7 der Verord-
nung vom 23.02.2017 (GBl. S. 99, 100) 

 

2.1 Dachgestaltung (§ 74 (1) Nr. 1 LBO) 

2.1.1 Die zulässige Dachneigung ist der Planzeichnung zu entnehmen.  

2.1.2 Anlagen, die der Energiegewinnung dienen (Photovoltaik, Solarthermie), sind nur 
am Gebäude zulässig.   

2.1.3 Wellfaserzement und Dachpappe sind als Dacheindeckung nicht zulässig. 

2.1.4 Flache oder flach geneigte Dächer von Haupt- und Nebengebäude mit einer Nei-
gung von 0° bis 5° sind mindestens zu 70 % extensiv zu begrünen. Die Substrat-
höhe muss mindestens 5,0 cm betragen. Ausgenommen sind Dachflächen mit So-
laranlagen. Von der Dachbegründung kann abgesehen werden, wenn technische 
oder statische Gründe entgegenstehen. 

2.2 Werbeanlagen (§ 74 (1) Nr. 2 LBO) 

2.2.1 Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zulässig. 

2.2.2 Werbeanlagen an den Fassaden dürfen eine Fläche von insgesamt 30 m² nicht 
überschreiten. 

2.2.3 Freistehende Werbeanlagen dürfen eine maximale Höhe von 9,0 m nicht über-
schreiten. 

2.2.4 Unzulässig sind Werbeanlagen 

 deren Beleuchtung die Verkehrsteilnehmer gefährden, 

 mit wechselndem Licht und 

 als Skybeamer. 
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2.3 Gestaltung unbebauter Flächen (§ 74 (1) Nr. 3 LBO) 

Die unbebauten Flächen bebauter Grundstücke sind gärtnerisch zu gestalten und 
dauerhaft zu unterhalten. 

2.4 Abfallplätze (§ 74 (1) Nr. 3 LBO) 

Mülltonnenplätze und Abfallplätze (z.B. Kompostbehälter) sind dauerhaft gegen-
über dem Straßenraum und anderen öffentlichen Räumen abzuschirmen und ge-
gen direkte Sonneneinstrahlung zu schützen. Die Anlagen zur Abschirmung sind - 
sofern es sich bei diesen nicht bereits um Gehölze (Hecken) handelt - zu begrünen 
(Kletterpflanzen oder Spalierbäume). 

2.5 Außenantennen (§ 74 (1) Nr. 4 LBO) 

Außenantennen und/oder Parabolanlagen sind an einem Standort am Gebäude zu 
konzentrieren. 

2.6 Freileitungen (§ 74 (1) Nr. 5 LBO) 

Freileitungen (z. B. für Niederspannung, Telekommunikation) sind nicht zugelas-
sen. Die entsprechenden Netze sind in Erdverkabelung auszuführen.  

2.7 Umgang mit Niederschlagswasser (§ 74 (3) Nr. 2 LBO) 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung wird ein Oberflächenwasserkonzept durch 
ein qualifiziertes Ingenieurbüro erarbeitet. Die Ergebnisse werden in den Offenla-
geentwurf entsprechend aufgenommen. 

 

3 HINWEISE 

3.1 Allgemeiner Denkmalschutz  

Sollten bei der Durchführung der Maßnahme archäologische Funde oder Befunde 
entdeckt werden, sind gemäß § 20 DSchG Denkmalbehörde(n) oder Gemeinde 
umgehend zu benachrichtigen. Archäologische Funde (Steinwerkzeuge, Metalltei-
le, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschich-
ten, bzw. auffällige Erdverfärbungen) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages 
nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denk-
malschutzbehörde oder das Regierungspräsidium Stuttgart, Referat 84 - Archäo-
logische Denkmalpflege (E-Mail: abteilung8@rps.bwl.de) mit einer Verkürzung der 
Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten gem. § 27 
DSchG wird hingewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation archäologischer 
Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. 

3.2 Bodenschutz 

3.2.1 Allgemeine Bestimmungen 

Bei Baumaßnahmen ist darauf zu achten, dass nur so viel Mutterboden abgescho-
ben wird, wie für die Erschließung des Baufeldes unbedingt notwendig ist. Unnöti-
ges Befahren oder Zerstören von Mutterboden auf verbleibenden Freiflächen ist zu 
vermeiden. 

Bodenarbeiten sollten grundsätzlich nur bei schwach feuchtem Boden (dunkelt 
beim Befeuchten nach) und bei niederschlagsfreier Witterung erfolgen. 
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Ein erforderlicher Bodenabtrag ist schonend und unter sorgfältiger Trennung von 
Mutterboden und Unterboden durchzuführen. 

Bei Geländeaufschüttungen innerhalb des Baugebiets, z.B. zum Zwecke des Mas-
senausgleichs, der Geländemodellierung usw. darf der Mutterboden des Urgelän-
des nicht überschüttet werden, sondern ist zuvor abzuschieben. Für die Auffüllung 
ist ausschließlich Aushubmaterial (Unterboden) zu verwenden. 

Die Bodenversiegelung durch Nebenanlagen ist auf das unabdingbare Maß zu be-
schränken, wo möglich, sind Oberflächenbefestigungen durchlässig zu gestalten. 

Anfallender Bauschutt ist ordnungsgemäß zu entsorgen; er darf nicht als An- bzw. 
Auffüllmaterial für Mulden, Baugruben, Arbeitsgraben usw. benutzt werden. 

Bodenbelastungen, bei denen Gefahren für die Gesundheit von Menschen oder 
erhebliche Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes nicht ausgeschlossen werden 
können, sind der Unteren Bodenschutzbehörde zu melden. 

Es können jedoch von Seiten des Entsorgungsunternehmers für die Entsorgung 
des Aushubmaterials weitere Beprobungen und Laboranalysen gefordert werden. 
Im Falle der Zwischenlagerung (z.B. zur weiteren Verwertung) sollten Materialien 
gegen Witterungseinflüsse geschützt werden. Beeinträchtigungen durch Sicker-, 
Stau- und Grund-wasser sollten vermieden werden.   

3.2.2 Bestimmungen zur Verwendung und Behandlung von Mutterboden 

Ein Überschuss an Mutterboden soll nicht zur Krumenerhöhung auf nicht in An-
spruch genommenen Flächen verwendet werden. Er ist anderweitig zu verwenden 
(Grünanlagen, Rekultivierung, Bodenverbesserungen) oder wiederverwertbar auf 
geeigneten (gemeindeeigenen) Flächen in Mieten zwischenzulagern. 

Für die Lagerung bis zur Wiederverwertung ist der Mutterboden maximal 2 m hoch 
locker aufzuschütten, damit die erforderliche Durchlüftung gewährleistet ist. 

Vor Wiederauftrag des Mutterbodens sind Unterbodenverdichtungen durch Auflo-
ckerung bis an wasserdurchlässige Schichten zu beseitigen, damit ein ausrei-
chender Wurzelraum für die geplante Bepflanzung und eine flächige Versickerung 
von Oberflächenwasser gewährleistet sind. 

Die Auftragshöhe des verwendeten Mutterbodens soll 20 cm bei Grünanlagen und 
30 cm bei Grabeland nicht überschreiten. 
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3.3 Artenschutz 

Folgende artenschutzrechtlich gebotenen Maßnahmen sind wie in den arten-
schutzrechtlichen Gutachten empfohlen umzusetzen: 

 Bauzeiten- und Ausführungsbeschränkung bezüglich der Durchführung von 
Rodungs- und Abrissarbeiten 

 Fang und Umsiedlung der Zauneidechse 

 Baumhöhlen- und Gebäudequartierkontrolle vor der Fällung oder dem Abriss 

 Kennzeichnung und Abgrenzung hochwertiger Lebensräume (z.B. mithilfe ei-
nes Bauzauns) 

 Auswahl endgültiger Maßnahmenstandorte 

 Einsatz naturschutzfachlicher Baubegleitung 

 Kontrolle und Abnahme der Maßnahmen auf deren Naturverträglichkeit durch 
die Baubegleitung 

 Aufwertung des Laichgewässers in der ehemaligen Hanfrötze 

 Gestaltung von CEF-Flächen als Lebensraum für Zauneidechsen 

 Ausbringung von Fledermauskästen und/oder Schaffung von Baumhöhlen 

 Neuanlage von artenreichen Obstbaumbeständen/Streuobstwiesen im räumli-
chen Kontext 

 Aufgabe der forstlichen Nutzung in geeigneten Waldbeständen 

 Ausgleich von entfallenden Fledermaus-Jagdhabitaten 

 

 

 

 

 

Rheinau, den   

 

 

Michael Welsche    

Bürgermeister    Planverfasser 
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4 ANHANG  

Pflanzenliste 

 

Heimische Gehölze  

Mindestgrößen zur Festsetzung der Baum- bzw. Strauchgrößen: 

 Bäume: 3 x v. Hochstämme, Stammumfang 16 - 18 cm 

 Sträucher: 2 x verpflanzt, 60 - 100 cm Höhe 

 Hecken: 175 - 200 cm Höhe 

 Bei der Beschaffung der Bäume sind ausschließlich gebietsheimische Gehölze aus re-
gionaler Herkunft zu verwenden. Für die regionale Herkunft ist von den Baumschulen 
ein entsprechender Nachweis zu erbringen. 

 

Bäume  
Acer campestre    Feldahorn 
Acer platanoides    Spitz-Ahorn 
Acer pseudoplatanus    Berg-Ahorn 
Carpinus betulus    Hainbuche 
Populus tremula    Zitterpappel 
Prunus avium    Wildkirsche 
Quercus robur    Stieleiche 
Quercus petraea    Traubeneiche 
Ulmus laevis    Flatterulme 
Tilia cordata     Winterlinde 
Juglans regia    Walnuss 
Sorbus aucuparia    Eberesche 
Sorbus torminalis    Elsbeere 
Sorbus domestica    Speierling 
Sorbus aria     Mehlbeere 
 

Sträucher / Hecken 
Carpinus betulus    Hainbuche 
Cornus mas     Kornelkirsche 
Cornus sanguinea    Roter Hartriegel 
Prunus spinosa    Schlehe 
Lonicera xylosteum    Heckenkirsche 
Ligustrum vulgare    Liguster 
Lonicera xylosteum    Gemeine Heckenkirsche 
Rosa canina    Hundsrose 
Rhamnus cathartica    Kreuzdorn 
Sambucus nigra    Schwarzer Holunder 
Viburnum lantana    Wolliger Schneeball 
Viburnum opulus    Gemeiner Schneeball 
 




